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Die Regionalkommission 

Baden-Württemberg 

beschließt: 

 
 

I. Festsetzung der Vergütung für den Rettungsdienst 

Für den Bereich der Regionalkommission Baden-Württemberg werden die mittleren 
Werte, die in Nummer A.I. des Beschlusses der Bundeskommission der Arbeitsrechtlichen 
Kommission vom 10. Oktober 2024 zu den Änderungen in Anlage 2e zu den AVR, 
Anmerkung 11 unter Ziffer II der Anmerkungen zu den Tätigkeitsmerkmalen der 
Vergütungsgruppen 4b bis 8 der Anlage 2e zu den AVR (Zulage i.H.v. 500,00 Euro für 
Mitarbeiter der Vergütungsgruppen 5c Ziffer 1, 5b Ziffer 1, 4b Ziffer 1), enthalten sind, als 
neue Werte festgesetzt. 

 

II. Inkrafttreten 

Dieser Beschluss tritt zum 1. Januar 2025 in Kraft. 

 
Regelungsziel und wesentlicher Inhalt 

 

Durch die Erhöhung der Zulagen für die in den Vergütungsgruppen 5c Ziffer 1, 5b Ziffer 1 und 4b 
Ziffer 1 der Anlage 2e zu den AVR eingruppierten Rettungsassistenten/Notfallsanitäter als Leiter 
einer Rettungswache wird die Attraktivität dieser Leitungstätigkeiten weiter gestärkt und der 
Abstand zu Notfallsanitätern in Vergütungsgruppe 5c Ziffer 4 auch nach Einführung der 
Notfallsanitäterzulage gewahrt. Die Zulage ist an die Anlage 2e zu den AVR gebunden und fällt im 
Rahmen einer Überleitung in ein neues AVR-Werk weg.  

 

Die Regionalkommission ist für die Festlegung der Höhe der Zulagen zuständig gemäß § 13 Abs. 
3 Satz 1 AK-Ordnung. 

 
Karlsruhe, den 15. Oktober 2024  

 
gez.  Bernd Widon 
Vorsitzender der Regionalkommission Baden-Württemberg 
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